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Einführung 

Angesichts einer Entwicklung, die ein immer dichteres Raster recht-
licher Ordnungen über das Leben des einzelnen Menschen legt, dessen 
Verhaltensweisen, Verhaltensmöglichkeiten mehr und mehr einbindet 
in vorgezeichnete Muster, stellt sich mi t wachsender Dringlichkeit die 
Frage nach den Grenzen. 

Ist das Individuum vollständig erfaßbar,  mi t Haut und Haaren den 
gesellschaftlichen Anforderungen  und Beurteilungen ausgesetzt, kann 
und darf  es in allen Lebensmomenten, in gleich welchem Verhalten, 
in seiner Ganzheit heteronomen Regeln, eventuell Zwängen unterwor-
fen werden? Oder gibt es menschliche Felder, Lebensbereiche, Ver-
haltensweisen, Situationen, die der Machtergreifung  durch das Recht 
und damit durch die Gesellschaft nicht offenstehen:  rechtsfreie  Räume? 

Daß schon die bloße Koexistenz heute eine planende, regelnde und 
sich verwirklichende Ordnung braucht, läßt sich kaum bestreiten. Daß 
der einzelne ein Bedürfnis nach Luft , nach Bewegungsraum, nach 
Lücken im ordnenden Raster hat, ist eine ebensowenig übersehbare 
tägliche Erfahrung. 

Stehen nun Ordnung und individuelle Freiheit einander ohne Hoff-
nung auf einen gemeinsamen Nenner gegenüber? „Le silence, Tordre 
et l'absolue justice" auf der einen Seite, auf der anderen die Auf -
lehnung des Individuums: „Ma vie est à moi. C'est du privé, et qui ne 
regarde personne." I n den — skeptischen oder realistischen? — Worten 
des Schlußchors aus Camus' Belagerungszustand: „Non, i l n 'y a pas de 
justice, mais i l y a des limites. Et ceux-là qui prétendent ne rien régler, 
comme les autres qui entendaient donner une règle à tout, dépassent 
également les l imites1." Grenzen also, aber keine Vermittlung? 

Doch die Klarheit und Eindringlichkeit, m i t der Camus die Antinomie 
tr i f f t ,  verdeckt eine andere, weniger spektakuläre Seite des Problems. 
Das Verhältnis von Freiheit und Ordnung, von Freiheit und Recht er-
schöpft sich nicht in der Antinomie. 

Die Freiheit selbst setzt nämlich — jedenfalls i n einer komplexen 
Gesellschaft — schon immer Ordnung voraus. Erfahrungsgemäß be-

1 Alber t Camus, l 'état de siège, n r f (Gall imard) 36e édition, Paris 1948: 
1. Die Pest, Ende des 1. Teils, S.95; 2. Der Fischer zu Beginn des 2. Teils, 
S. 104; 3. Der Chor, Ende des 3. Teils, S. 232. 
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deutet das Fehlen einer sichernden Ordnung nicht selten, daß der 
(unter welchen Machtstrukturen auch immer) Stärkere sich durchsetzt, 
hat unter Umständen gar ein sozialdarwinistisches „Recht des Stärke-
ren" zur Folge. Das aber kann nicht Sinn der Freiheit sein, daß sie sich 
auf Kosten der Lebensbedingungen und Freiheiten der Schwächeren 
entfaltet. 

Die Entdeckung des Anderen als ein mi r „unverfügbares" 2, selb-
ständiges Bewußtseins-, Verhaltens- und Entscheidungszentrum, als 
„l iberté posée en face de moi"3 br ingt dessen Gleichwertigkeit als 
Anforderung,  als Anspruch, als Recht mit sich. Die Postulate meiner 
Freiheit und der Freiheit der Anderen, welche sich einerseits gegen-
seitig bedingen4 und fördern,  welche sich aber auch entgegenstehen 
können, sind miteinander zu vermitteln, d. h. aber auch gegeneinander 
abzuwägen, abzugrenzen und abzusichern. Das ist nicht zuletzt Aufgabe 
der Rechtsordnung. Dahinter muß dann gegebenenfalls das Individuum 
mit seinem Freiheitsanspruch zurücktreten. 

Die Grenzen der Freiheit der Einen sind also Bedingung der Freiheit 
der Vielen. Ohne sie gäbe es für die meisten zwar noch eine Reihe 
begrifflicher  Freiheiten: die Freiheit der Armen, unter der Brücke zu 
schlafen, die Freiheit, den legendären Aufstieg vom Tellerwäscher zum 
Mil l ionär zu nehmen, die Freiheit des Schwächeren, dem Stärkeren aus 
dem Weg zu gehen usw. Der Wirkl ichkeit bliebe aber von der Freiheit 
nur noch der schwache Schimmer einer Möglichkeit. 

Umgekehrt ist aber auch die Freiheit Grundlage jeder menschlichen 
— im Sinne einer menschenwürdigen — Ordnung. Abgesehen davon, 
daß es selbst der substilsten totalitären Ordnung gar nicht möglich ist, 
den ganzen Menschen bis in die letzten Verzweigungen und Verästelun-
gen seines Seins zu erfassen, abgesehen davon, daß eine die fundamen-
talen Freiheiten mißachtende Ordnung auf Dauer kaum mehr Bestand 
haben dürfte,  wei l sie sich ihre Feinde notwendigerweise selbst heran-
zieht, würde ein solcher Ordnungsentwurf  den konkreten Menschen 
verfehlen, wäre eine fleischlose Architektur. 

Eine Ordnung, deren Zweck die Menschenwürde in der Koexistenz 
ist — und das bedeutet zugleich eine möglichst weitgehende Freiheit 
der Vielen als konkrete Freiheit konkreter Individuen — kann nur auf 
dem Fundament einer schon faktischen Freiheit entstehen, setzt voraus, 
daß die Vielen sich frei  zu ihr und ebenso frei  über sie entscheiden 

2 Maihof er, Anthropologie der Koexistenz, S. 173 ff.;  Recht und Existenz, 
S. 182 ff. 

3 Sartre, l 'existentialisme, S. 67. 
4 Vgl. Sartre, l 'existentialisme, S. 82 ff. 
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können, beschränkt nur durch die Erfordernisse  dieser Koexistenz und 
Freiheit der Vielen. 

Die Freiheit ist zugleich faktisches und normatives Element der 
Ordnung, Basis und Ziel. Damit w i rd die Ordnung ebenso zu einem 
Thema der Freiheit, wie die Freiheit zu einem Thema der Ordnung. 

Die zweite Perspektive eröffnet  unter anderen die Frage nach dem 
rechtsfreien  Raum. Eine Frage, die allerdings nur dann sinnvoll ist, 
wenn man Freiheit und Ordnung nicht für tragische Gegner hält, son-
dern den Optimismus einer Versöhnung, einer gegenseitigen Förderung 
hat. Individuum und Gesellschaft, Freiheit und Ordnung lassen sich 
vermitteln und sind zu vermitteln, allerdings nicht in einer objektiven, 
idealen Kategorie, sondern in der Wirkl ichkeit und Aktual i tät des täg-
lichen Lebens. Sie mögen in diesen Niederungen an Glanz und Prägnanz 
der Idee verlieren, aber nur so kann ihre Vermit t lung fortschreiten  in 
der sich wandelnden sozialen Wirklichkeit, i n der unaufhörlichen, am 
konkreten Menschen orientierten Dialektik zwischen Verwirklichungen 
und neuen Zielbestimmungen. 

M i t jeder neuen Vermit t lung tauchen neue Konflikte auf. Hegels 
Auffassung,  das Recht sei „somit überhaupt die Freiheit als Idee"5, ist 
nicht nur überspitzt, sie erfaßt auch nur eine Dimension des Problems. 
Neben der Möglichkeit und Notwendigkeit der Vermit t lung bleibt zu-
gleich ein Gegensatz in dem Verhältnis. Widerstreit, wechselseitige Be-
dingung und Förderung haben gleichermaßen daran teil. 

Man braucht also nicht gleich den Menschen gegen die Gesellschaft, 
ja seine Gesellschaftlichkeit überhaupt schützen zu wollen®, man braucht 
nicht das Recht als eine „Diktatur des Man" 7 zu begreifen, als eine das 
Ich in die Anonymität des verwalteten Subjekts entfremdende, ver-
drängende Apparatur, ja man braucht nicht einmal die „eigentliche 
Substanz" des Menschen außerhalb der Aufgaben einer rechtlich-staat-
lichen Ordnung zu stellen®, um die Notwendigkeit normativer Grenzen 
des Rechts anzuerkennen. Es genügt, dem Menschen zugleich mi t seiner 
sozialen, umweltbedingten Konstitution auch eine individuelle, einzig-
artige, von äußeren Determinanten freie Seinskomponente zuzugestehen. 
Eine Annahme, die schon aus dem „Komplexcharakter jeder Seins-
stufe" 9 folgt, aus der Unmöglichkeit, die jeweiligen Determinanten 

δ Grundl in ien der Philosophie des Rechts, Einlei tung § 29, S. 45. Dem liegt 
allerdings ein sehr weiter Begrif f  des Rechts zugrunde; vgl. auch § 30, S. 46. 

β Hans Kaufmann, S. 69, über Frank Wedekind. 
? Heidegger, Sein und Zeit, S. 126; vgl. vor al lem Maihof er, Recht und Sein, 

S. 17 ff. 
8 Ryffel,  S. 355. 
» Lukâcs, S. 5. 


